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Vorlage Mühlhausen, den 18.08.2021 
Sitzungstag: 
06.09.2021 

Nr.: 
40/08/2021 

TOP: 
10.2 

Betr.:  
Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung des 
Kostensatzes der Fachleistungsstunden für Kinder mit 
besonderem Förderbedarf nach § 8 (3) ThürKigaG 
i.V.m. § 26 (1) ThürKigaG 
 

 
Beschlusstext: 
 
Der Jugendhilfeausschuss möge beschließen: 
 
Der Kostensatz der FLS für die Förderung der Kinder mit besonderem Förderbedarf 
nach § 8 (3) ThürKigaG i.V.m. § 26 (1) ThürKigaG (Landeszuschuss für Kinder mit 
besonderem Förderbedarf) wird zum 01.01.2022 auf TVöD 8a / Stufe 4 (inkl. 21,5% 
AG) angehoben. Ab 01.01.2022 beträgt der Stundensatz somit 24,91 €. 
Künftig soll der Stundensatz gleichzeitig mit Tarifsteigerungen des TVöD erfolgen. 
 
 
Begründung: 
 
Der Kostensatz der Fachleistungsstunden wurde zuletzt 2015 angepasst. 
Durch die zwischenzeitlich erfolgten Tarifsteigerungen sind die Personalkosten mit 
dem bisherigen Kostensatz von 21,39€ / FLS nicht mehr abzudecken. 
 
 
 
 
 
Micha Hofmann 
Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses des 
Unstrut-Hainich-Kreises 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja: 
Nein: 
Enthaltungen: 
 


